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Ausgabe: 30. August Nr. 35 / 2023

8. Gräfenberger Bürgerfest
Vom 12. bis 14.07.2024 wird das 8. Gräfenberger Bürgerfest

stattfinden. Wie bei allen bisherigen Bürgerfesten, soll auch das
kommende Fest ein voller Erfolg werden. Für ein Gelingen der
Veranstaltung ist die Mitwirkung ehrenamtlicher Helferinnen und
Helfer unverzichtbar und von wesentlicher Bedeutung.

Wir treffen uns erneut am Montag, 11.09.2023 um 1830 Uhr
im Historischen Rathaus (Marktplatz 1). Bitte beteiligen Sie sich
aktiv an den Vorbereitungen und der Umsetzung. Um die Planungen
weiter anzugehen sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Auf Ihr Kommen und Ihr Mitwirken freut sich das Organisationsteam

Satzung für die Kindertageseinrichtung in
Thuisbrunn der Stadt Gräfenberg

(Kindertageseinrichtungssatzung)
Vom 22.08.2023

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – GO – erlässt
die Stadt Gräfenberg folgende Satzung:

§ 1 Gegenstand der Satzung; Öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt betreibt eine Kindertageseinrichtung im Sinne

des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) in Ver-
bindung mit der hierzu ergangenen Ausführungsverordnung
(AVBayKiBiG) als öffentliche Einrichtung. Der Besuch ist freiwillig.

(2) Die Kindertageseinrichtung der Stadt besteht aus:
a) einer „Krippengruppe“ für Kinder ab dem zwölften Le-

bensmonat bis zum Ablauf des Kindergartenjahres in dem das
dritte Lebensjahr vollendet wird und

b)  einer „Kindergartengruppe“ für Kinder ab dem vollen-
deten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung

(3) Die Aufnahme von Kindern unter zwölf Monaten ist in
Ausnahmefällen möglich. Die Entscheidung hierüber trifft der
Träger in Absprache mit der Leitung der Kindertageseinrichtung.

(4) Das Kindergartenjahr dauert vom 01.09. bis zum 31.08.
des darauffolgenden Jahres.

§ 2 Personal
(1) Die Stadt Gräfenberg stellt im Rahmen der gesetzlichen

Bestimmungen das für den Betrieb ihrer Kindertageseinrichtungen
notwendige Personal.

Fundsachen VG Gräfenberg
1 einzelner Ohrring am 21.08.2023 zwischen Egloffstein und

Thuisbrunn
Die Fundgegenstände können abgeholt werden während der

üblichen Amtsstunden des BürgerBüros Montag bis Freitag jeweils
830 bis 1200 Uhr, Montag und Dienstag 1400 bis 1600 Uhr sowie
donnerstags 1400 bis 1730 Uhr bei der Verwaltungsgemeinschaft
Gräfenberg, Kirchplatz 8, 91322 Gräfenberg, Telefon 09192 / 7090.In unserer Kindervilla SonnenKäfer Thuisbrunn

bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Stelle für eine/n

staatlich anerkannte/n Kinderpfleger/in
(m/w/d) oder Personen mit gleichwertiger
Qualifikation (m/w/d)
in Teilzeit (20 bis 25 Stunden wöchentlich) an.

Bei uns erwartet Sie ein nettes, familiäres Team. Unsere KiTa
beinhaltet eine Kindergartengruppe und eine Krippengruppe.

Das Aufgabengebiet umfasst:
• die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im

Kindergarten
• die Umsetzung und Vertretung des pädagogischen Konzepts

der Einrichtung
• Zusammenarbeit mit den Eltern und Information über die

Entwicklung ihres Kindes

Wir erwarten:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich geprüfte/r

Kinderpfleger/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Freude an der Arbeit mit Kindern
• Teamfähigkeit
• Flexibilität
• Verantwortungsbewusstsein
• Belastbarkeit

Wir bieten:
• eine professionelle und kompetente Anleitung und Begleitung
• eine attraktive Vergütung nach TVöD
• Vorzüge der betrieblichen Altersvorsorge des öffentlichen

Dienstes

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-
bung, die Sie bitte an folgende Adresse senden: Stadt
Gräfenberg, Kirchplatz 8, 91322 Gräfenberg oder per E-
Mail an personal@graefenberg.de (Anhänge im PDF-Format).

Nähere Auskünfte zu dieser Tätigkeit erhalten Sie von Frau
Schwerin (09192 / 709 - 36). Die Datenschutzbestimmungen
finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.verwaltungsgemeinschaft-graefenberg.de/datenschutz.

Stellenausschreibung
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Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

(2) Die Erziehung der Kinder muss durch geeignetes und
ausreichendes pädagogisches Fach- und Hilfspersonal gesichert
sein.

§ 3 Beiräte
(1) Für die Kindertageseinrichtung ist ein Elternbeirat zu

bilden.
(2) Zusammensetzung und Aufgaben des Elternbeirats für

den Kindergarten ergeben sich aus Art. 14 BayKiBiG. Hierbei
soll mindestens ein Mitglied des Elternbeirates aus der „Krippen-
gruppe“ kommen.

§ 4 Aufnahme in die Kindertageseinrichtung
(1) Der Antrag erfolgt schriftlich durch die Personensorge-

berechtigten gegenüber der Leitung der Kindertageseinrichtung.
Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, bei der Antrag-
stellung wahrheitsgemäße Angaben zum Kind und zu ihrer Person
zu machen, soweit diese für die Aufnahme des Kindes erforderlich
sind.

(2) Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung erfolgt
nach Maßgabe der verfügbaren Plätze grundsätzlich zu Beginn
des Kindergartenjahres. Für Kinder, bei denen die Voraussetzungen
für die Aufnahme zu Beginn des Kindergartenjahres noch nicht
vorliegen, besteht die Möglichkeit einer Aufnahme im laufenden
Jahr. Sind nicht genügend Plätze verfügbar, wird eine Auswahl
nachfolgenden Dringlichkeitsstufen getroffen:

a) Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden und im
Stadtgebiet der Stadt Gräfenberg wohnen,

b) Kinder, die im Stadtgebiet der Stadt Gräfenberg wohnen,
c) Kinder, deren Mutter bzw. Vater alleinstehend und berufstätig

ist,
d) Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage be-

findet,
e) Kinder, die im Interesse einer sozialen Integration der Be-

treuung in einer Kindertageseinrichtung bedürfen,
f) Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind,
g) Kinder, die nach Art. 37 Abs. 2 BayEUG vom Schulbesuch

zurückgestellt worden sind,
h) Kinder, nach Alter und Stand der kindlichen Entwicklung.

Für die Einstufung in eine der Dringlichkeitsstufen sind
entsprechende Nachweise vorzulegen. Bei gleicher Dringlichkeit
entscheidet die Stadt Gräfenberg als Träger der Kindertages-
einrichtung einvernehmlich in Absprache mit der Leitung der
Kindertageseinrichtung nach pflichtgemäßem Ermessen.

(3) Die Aufnahme erfolgt für die im Stadtgebiet der Stadt
Gräfenberg wohnenden Kinder unbefristet.

(4) Nicht aufgenommene Kinder werden auf Antrag in eine
Vormerkliste eingetragen. Bei freiwerdenden Plätzen erfolgt die
Reihenfolge ihrer Aufnahme nach der Dringlichkeitsstufe.

(5) Die Anmeldung ist während der Betriebszeit bei der
Leitung der Kindertageseinrichtung möglich.
§ 5 Erbringung eines Nachweises gemäß Infektionsschutzgesetz

(§ 34 Abs. 10a Infektionsschutzgesetz)
und zur Kindswohlsicherung

(1) Bei der Erstaufnahme in die KiTa Thuisbrunn haben die
Personensorgeberechtigten gegenüber der Einrichtung einen schrift-
lichen Nachweis (Vorsorgeuntersuchungsheft und Impfausweis
oder ärztliche Bescheinigung) darüber zu erbringen, dass zeitnah
vor der Aufnahme in die KiTa eine ärztliche Beratung in Bezug
auf einen ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist.

(2) Als zeitnahe ärztliche Beratung können folgende Bera-
tungszeitpunkte bestimmt werden:

Alter des Kindes Zeitpunkt; ab dem
bei Beginn der eine Beratung
Vertragslaufzeit erfolgt sein muss

11 – 14 Monate ab Vollendung des 4. Lebensmonats
oder später

15 -23 Monate ab Vollendung des 11. Lebensmonats
oder später

2 - 4 Jahre ab Vollendung des 15. Lebensmonats
oder später

5 - 6 Jahre ab Vollendung des 3. Lebensjahres
oder später

§ 6 Abmelden; Ausscheiden
(1) Das Ausscheiden aus der Kindertageseinrichtung erfolgt

durch schriftliche Abmeldung seitens der Personensorgeberech-
tigten.

(2) Die Abmeldung ist während des Kindergartenjahres nur
aus wichtigem Grund (z.B. Umzug) zum Monatsende unter
Einhaltung einer Frist von vier Wochen möglich. Eine Abmeldung
zum Ende des Kindergartenjahres muss spätestens bis zum 31.
Mai erfolgen.

(3) Zum Ende des Monats Juli ist eine Kündigung nicht
möglich.

§ 7 Ausschluss; Kündigung durch den Träger
(1) Ein Kind kann mit Wirkung zum Ende des laufenden

Monats – unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist
- vom weiteren Besuch der Kindertageseinrichtung ausgeschlossen
werden, wenn

a) es innerhalb von drei Monaten insgesamt über zwei Wochen
unentschuldigt gefehlt hat,

b) es wiederholt nicht pünktlich gebracht oder abgeholt wurde,
c) erkennbar ist, dass die Personensorgeberechtigten an einem

regelmäßigen Besuch des Kindes nicht interessiert sind,
d) das Kind sich und/oder andere gefährdet oder den Betrieb

dauernd und erheblich stört,
e) die Personensorgeberechtigten ihren Zahlungsverpflich-

tungen trotz Mahnung innerhalb der Mahnfrist nicht nach-
gekommen sind,

f) es sich nach dreimonatiger Probezeit ergibt, dass das Kind
für den Besuch der Einrichtung nicht geeignet ist,

g) die Personensorgeberechtigten durch falsche Angaben zur
Person einen Platz in der Kindertageseinrichtung erhalten
haben

h)  sonstige schwerwiegende Gründe im Verhalten des Kindes
oder der Personensorgeberechtigten gegeben sind, die einen
Ausschluss erforderlich machen.
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(2) Vor dem Ausschluss sind die Personensorgeberechtigten
des Kindes und auf deren Antrag der Beirat (§ 3) zu hören.

§ 8 Krankheit; Anzeige
(1) Erkrankt ein Kind, müssen es die Personensorgeberech-

tigten bis zur völligen Genesung zu Hause behalten. Erkrankungen
sind der Kindertageseinrichtung unverzüglich unter Angabe des
Krankheitsgrundes mitzuteilen. Die voraussichtliche Dauer der
Erkrankung soll angegeben werden.

(2) Erkrankt ein Kind oder ein Mitglied der Wohnge-
meinschaft des Kindes an einer meldepflichtigen, übertragbaren
Krankheit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) darf es
die Einrichtung nicht besuchen, bis der behandelnde Arzt durch
ein Attest bestätigt, dass eine Weiterverbreitung der Krankheit
nicht mehr zu befürchten ist.

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn nach ärztlichem Urteil ein Ver-
dachtsfall bezüglich einer meldepflichtigen, übertragbaren Krank-
heit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vorliegt.

(4) Liegt nachgewiesener Weise ein Parasitenbefall eines
Kindes vor (insbesondere Läuse) ist ebenso nach Absatz 2 zu
verfahren.

§ 9 Vorübergehende Abmeldung
Wird für ein Kind eine längere Erkrankung oder ein dadurch

bedingter Kur- und Erholungsaufenthalt nachgewiesen, so kann
für jeden vollen Monat (mindestens 30 zusammenhängende
Kalendertage) eine vorübergehende Abmeldung vorgenommen
werden. Diese darf insgesamt drei Monate nicht überschreiten.

§ 10 Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der Einrichtung werden nach der Bera-

tung im Beirat (§3) durch den Träger festgesetzt.
§ 11 Mitarbeit der Personensorgeberechtigten;

Sprechzeiten und Elternabende
(1) Eine wirkungsvolle Bildung- und Erziehungsarbeit hängt

entscheidend von der verständnisvollen Mitarbeit und Mitwirkung
der Sorgeberechtigten ab. Diese sollen daher regelmäßig die
Elternabende besuchen und auch die Möglichkeit wahrnehmen,
die regelmäßig veranstalteten Sprechstunden zu besuchen.

(2) Sprechstunden finden nach Vereinbarung statt; Eltern-
abende werden mindestens zwei Mal pro Kindergartenjahr
abgehalten. Die Termine hierfür werden durch Aushang in den
Kindertageseinrichtungen bekanntgegeben.

§ 12 Betreuung auf dem Wege; Betreuungsvertrag
(1) Die Personensorgeberechtigten haben für die Betreuung

der Kinder auf dem Weg zu und von den Kindertageseinrichtungen
zu sorgen.

(2) Neben den Bestimmungen der Satzung gelten die Rege-
lungen des jeweils gültigen Betreuungsvertrages.

(3) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet den
Umfang der Buchungszeit schriftlich zu bestimmen. Falls keine
andere Bestimmung erfolgt, gilt die im Rahmen der jeweiligen
Öffnungszeit größtmögliche Buchungszeit als gewählt.

§ 13 Haftung
(1) Die Stadt Gräfenberg haftet für Schäden, die im Zusam-

menhang mit dem Betrieb der Kindertageseinrichtung entstehen
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Für Personen- und Sachschäden, die den Benutzern der
Kindertageseinrichtung durch Dritte zugefügt werden, haftet die
Stadt Gräfenberg nicht.

§ 14 Auflösung und Änderung der Zweckbestimmung
Sollte ein sachgerechter und wirtschaftlicher Betrieb der

Kindertageseinrichtung durch den Träger nicht mehr gewährleistet
werden können (z.B. zu niedrige Anmeldezahlen), kann eine
Auflösung bzw. die Änderung oder der Wegfall der Zweckbe-
stimmung beschlossen werden.

§ 15 In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt am 01.09.2023 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für den Kindergarten Thuis-

brunn vom 07.02.2014 außer Kraft.
Gräfenberg den 22.08.2023

Stadt Gräfenberg,
Ralf Kunzmann, Erster Bürgermeister

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses des Stadtrates
Gräfenberg vom 17.08.2023.

Ausgabe     35 / 2023 Seite 3

Erste Satzung zur Änderung der Satzung über
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung

der Kindertageseinrichtung Thuisbrunn
(Kindertageseinrichtungsgebührensatzung)

Vom 22.08.2023

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG) erlässt die Stadt Gräfenberg folgende Satzung:

Artikel 1
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-

nutzung der Kindertageseinrichtung Thuisbrunn (Kindertages-
einrichtungsgebührensatzung) vom 24.07.2019 (Amtsblatt Nr.
29 vom 31.07.2019) wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 2 bis 4 werden gestrichen.
b) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 2.
2. Nach § 4 Abs. 1 werden folgende Abs. 2 bis 5 eingefügt:
„(2) Die durchschnittliche tägliche Buchungszeit errechnet

sich aus der tatsächlichen Buchungszeit bezogen auf eine 5-Tage-
Woche, Abwesenheiten infolge von Urlaub, Krankheit oder son-
stigen Fällen oder der Schließzeiten der Einrichtung werden nicht
gesondert berücksichtigt.

(3) Die Mindestbuchungszeit in der Krippengruppe und in
der Kindergartengruppe beträgt 20 Wochenstunden.

(4) Eine Umbuchung auf eine höhere Buchungszeit ist unter
Einhaltung einer vierwöchigen Frist jeweils zum 01. September
und zum 01. Januar möglich. Bei Personalauslastung kann eine
Höherbuchung versagt werden.

(5) Eine Umbuchung auf eine geringere Buchungszeit ist
unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist jeweils zum 01. Sep-
tember und zum 01. Januar möglich. Eine Reduzierung der
gebuchten Stunden unter die Mindestbuchungszeit ist nicht mög-
lich.“

3. § 5 erhält folgende Fassung:
„Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren

erhoben:
a) für Kinder die in der Krippengruppe betreut werden:

- für eine Buchungszeit von vier bis fünf Stunden 185,00 €,
- für eine Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden205,00 €,
- für eine Buchungszeit von sechs bis sieben Stunden

225,00 €,
- für eine Buchungszeit von sieben bis acht Stunden

245,00 €,
b) für alle weiteren Kinder:

- für eine Buchungszeit von vier bis fünf Stunden 125,00 €,
- für eine Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden135,00 €,
- für eine Buchungszeit von sechs bis sieben Stunden

145,00 €,
- für eine Buchungszeit von sieben bis acht Stunden

155,00 €,
- für eine Buchungszeit von acht bis neun Stunden 165,00 €,

c) für die Buchstabe a und b zuzuordnenden Kinder wird
ein Spielgeld in Höhe von 5,00 € erhoben. Dieser Betrag wird
zusätzlich zu der Betreuungsgebühr fällig.“

4. § 6 erhält folgende Fassung:
„Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie

(auch Stief- oder Halbgeschwister) die Kindertageseinrichtung,
wird die Gebühr ab dem zweiten Kind um 20,00€ gesenkt.“

Artikel 2
Diese Satzung tritt am 01.09.2023 in Kraft.

Gräfenberg den 22.08.2023,
Stadt Gräfenberg,

Ralf Kunzmann, Erster Bürgermeister

Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses des Stadtrates
Gräfenberg vom 17.08.2023.
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Grundschule Gräfenberg
Ein neues Schuljahr beginnt!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am Dienstag, 12.09.2023, beginnt das neue Schuljahr

2023/24. Die Schulanfänger treffen sich um 815 Uhr in der evan-
gelischen Kirche in Gräfenberg zum Anfangsgottesdienst zusam-
men mit ihren Angehörigen. Im Anschluss werden unsere ABC-
Schützen und ihre Angehörigen in unserer Schulturnhalle begrüßt
und von ihren Lehrkräften empfangen. Der Elternbeirat sorgt für
die Bewirtung. Der 1. Schultag endet für die Erstklässer gegen
ca. 1030 Uhr. Für unsere Schüler der 2., 3.  und 4. Klassen beginnt
der 1. Schultag in Ihrem Klassenzimmer am Dienstag, 12.09.2023,
um 755 Uhr. Schulschluss ist am Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag um 1110 Uhr. Ab Freitag 15.09.23 findet stundenplan-
mäßiger Unterricht statt. Der Anfangsgottesdienst für die 2. - 4.
Klassen findet am Mittwoch, 13.09.23 um 815 Uhr ebenfalls in
der evangelischen Kirche statt. Alle Eltern sind herzlich dazu
eingeladen.

gez. Thorsten Götz, Rektor

Wasserrecht; Einleiten von Niederschlags-
wasser aus dem Baugebiet „Baumgärten“ in
die Lillach durch die Gemeinde Weißenohe
Bekanntmachung gemäß Art. 73 Abs. 5 BayVwVfG

Mit Schreiben vom 02.05.2023 beantragte die Gemeinde
Weißenohe beim Landratsamt Forchheim die Durchführung des
wasserrechtlichen Verfahrens für das oben genannte Vorhaben.

Das Einleiten von Niederschlagswasser stellt eine Benutzung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar,
die nach § 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Gestattung
bedarf.

Da das Vorhaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung
dient, beabsichtigt das Landratsamt Forchheim eine Erlaubnis im
Sinne der §§ 15 Abs. 1 und 10 Abs. 1 WHG für die Dauer von
20 Jahren zu erteilen.

Die beim Landratsamt Forchheim eingereichten Planunter-
lagen liegen in der Zeit vom 6. September 2023 bis einschließlich
5. Oktober 2023 während der Dienststunden zur Einsichtnahme
bei der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg, Gemeinde Weis-
senohe, aus.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden,
kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Forchheim, Fachbereich
Wasserrecht, oder bei der Gemeinde Weißenohe Einwendungen
gegen den Plan erheben.

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die beantragte Erlaubnis
einzulegen, können innerhalb der Einwendungsfrist Stellung-
nahmen zu dem Plan abgeben.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (Art. 69 Satz 2 des Bayerischen Wassergesetzes - BayWG
- i. V. m. Art. 73 Abs. 4 Sätze 3 und 4 des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes - BayVwVfG -).

Über rechtzeitig erhobene Einwendungen findet ein Erört-
erungstermin statt.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Wenn mehr als 50
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können
Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungs-
termin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden.
Ferner kann in diesem Fall die Zustellung der Entscheidung über
die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden.

Hinweis:
Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung sowie die

zur Einsicht auszulegenden Unterlagen sind gemäß Art. 27a
BayVwVfG auch auf der Internetseite des Landratsamtes Forch-
heim unter folgendem Link abrufbar: http://lra-fo.de/site/2_
aufgabenbereiche/Natur_Umwelt/Wasserrecht/fb_wasserrecht.php

Bericht über die 37. öffentliche Sitzung
des Gemeinderates Weißenohe am 26.07.2023

Erster Bürgermeister Braun gab TOP 2 der nichtöffent-
lichen Sitzung vom 21.06.2023 bekannt:

Es wurde einstimmig beschlossen, ein Sanierungs- und
Strukturkonzept für die Wasserversorgung - gefördert nach der
RZWas 2021 Pkt. 2.2.5 - durch das Büro Höhnen & Partner zu
einem Preis von 54.080,00 € netto erstellen zu lassen. Die
Verwaltung wurde beauftragt, den Förderantrag zu stellen.

Verordnung zur Änderung des Regionalplans Oberfran-
ken-West; Beteiligungsverfahren zur Änderung des Teilkapitels
B V 2.5.2 "Windenergie" betreffend die Neuausweisung der

Vorranggebiete für Windkraftanlagen 503 "Lange Meile
Nord", 504 "Lange Meile Süd I" und 504 a "Lange Meile
Süd II"

Die geplante Änderung des Regionalplans wurden zur
Kenntnis genommen, Einwendungen wurden nicht erhoben.

Bauleitplanung Gemeinde Weißenohe; Aufstellung Be-
bauungsplan "Weiherstraße - 1. Änderung"

a) Behandlung der Anregungen aus der Beteiligung der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

b) Behandlung der Anregungen aus der Behördenbeteiligung
und zur Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2
BauGB

c) Satzungsbeschluss
Wird gesondert bekannt gegeben.
Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur

Sanierung des Querbaus auf dem Flst. 27, Gmkg. Weißenohe;
Antragsteller: Klosterbrauerei Weißenohe GmbH & Co. KG

Die Ausführungen und Unterlagen wurden vom Gemeinderat
zur Kenntnis genommen.

FFW Dorfhaus - Antrag auf Gründung und Trägerschaft
der Kinderfeuerwehr Dorfhaus

Der Gemeinderat Weißenohe beschloß einstimmig die Auf-
stellung einer Kinderfeuerwehr nach Art. 7 Abs. 1 BayFwG.
Gleichzeitig erfolgte die formelle Unterstellung unter die kommu-
nale Feuerwehr.

Kath. Pfarramt St. Bonifatius Weißenohe - Antrag auf
Zuschuss für die Reparatur von zwei Dachflächenfenstern
im Kindergarten Weißenohe

Für die Erneuerung der Dachflächenfenster in der KiTa
Weißenohe fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 6.030,92
€ an.

Die Gemeinde bezuschusst diese Maßnahme mit 2.000,00
€.

Kath. Pfarramt St. Bonifatius Weißenohe - Antrag auf
Zuschuss für eine Doppelschaukel und Aufbau für den
Kindergarten Weißenohe

Die Gemeinde Weißenohe bezuschusst die Anschaffung
einer neuen Schaukel (Gesamtkosten ca. 1.500 €) mit 500,00 €.
Der Aufbau (inkl. Fundamente etc.) wird durch die Bauhofmit-
arbeiter vorgenommen.

Kath. Kirchenstiftung Weißenohe - Antrag auf Bezu-
schussung der Ziffernblätter der Turmuhr

Die Kosten für die Rekonstruktion der Zifferblätter und
Wartung der Turmuhr mit Läutanlage belaufen sich geschätzt auf
30.000 €. Es wurde bereits ein Zuschuss durch das Erzbistum
zugesichert.

Die Gemeinde Weißenohe bezuschusst die Rekonstruktion
der Zifferblätter der Turmuhr mit 8.000,00 €. Die Übernahme der
Kosten der jährlichen Wartung im Rahmen eines Wartungsvertrages
wurde einstimmig abgelehnt.
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Ärztlicher Notdienst
Mi: 1700-2100 - Fr, vor Feiertag: 1800-2100 - Sa, So, Feiertag: 0900-2100

Mo+Di, Do: 1900-2100; Mi+Fr: 1600-2100; Sa, So, Feiertag: 0900-2100

Allg.ärztl. Bereitschaftspraxis UGeF im Gesundheitszentrum vor dem
Klinikum, Krankenhausstr. 8, 91301 Forchheim, Tel. 09191 / 979630
Kassenärztl. Bereitschaftsdienst: Info Tel. 116 117      Notruf: 112

Zahnärztlicher Notdienst (www.notdienst-zahn.de)
Die Zahl der Notfallpraxen ist stark begrenzt. Bitte nehmen Sie den zahnärzt-
lichen Notdienst nur in dringenden Fällen in Anspruch, die keinen Aufschub
bis zur nächsten allgemeinen Sprechstunde dulden. Die Kassenzahnärztliche
Vereinigung Bayerns bittet Patienten, die am Wochenende den zahnärztlichen
Notdienst in Anspruch nehmen müssen, um vorherige telefonische Termin-
vereinbarung. Generell gilt, dass der Notdienst ausschließlich für Schmerz-
patienten gedacht ist.
02./03.09.   Dr. Markus Kindermann 09545 / 50403

Ringstr. 7, 91352 Hallerndorf

Apothekennotdienst (http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de)
Sa. 0800 - So. 0800 Uhr 02.-03.09.2023  Neue-Apotheke Gräfenberg
Tel. 09192 / 994470, Bayreuther Str. 36, 91322 Gräfenberg
So. 0800 - Mo. 0800 Uhr 03.-04.09.2023  Kirsch-Apotheke
Tel. 0911 / 5181525, Heroldsberger Str. 23, 90562 Kalchreuth

Grundschule Hiltpoltstein
Das neue Schuljahr beginnt!

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler-
innen und Schüler, am Dienstag, den 12. September 2023 be-
ginnt das neue Schuljahr 2023/2024. Die neuen Erstklässler treffen
sich mit ihren Angehörigen um 900 Uhr gleich in der evangelischen
Kirche in Hiltpoltstein. Die Klassen 2 bis 4 treffen sich um 745

Uhr in der Schule (Busse fahren wie immer). Der Anfangsgottes-
dienst beginnt um 900 Uhr für alle Klassen. Nach dem Kirchgang
versammeln sich alle ABC Schützen und deren Eltern in der Aula.
Alle wichtigen Informationen zu Busfahrt, Unterrichtszeit,
Stundenplan und OGTS erhalten Sie am 1. Schultag. Am 1. + 2.
Schultag fahren die Busse nach Unterrichtsende um 1100 Uhr und
um 1245 Uhr. Die Offene Ganztagsschule läuft bereits ab dem 1.
Schultag. Der Bus am Nachmittag fährt ab Mittwoch, den
13.09.2023 (1545 Uhr). Bei evtl. Änderungen erhalten Sie von
uns Bescheid.

Kerstin Kropf, Rektorin

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Walkersbrunn
Sonntag 03.09. 1000 Uhr Gottesdienst zur Kerwa in Pommer

mit Posaunenchor

Bayernweiter Lärmaktionsplan
Beteiligung der Öffentlichkeit startet

Ab sofort beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung zum bayern-
weiten Lärmaktionsplan (LAP). Bis 30. September 2023 kann
man sich zu seinen Lärmproblemen äußern.

Auf der Beteiligungsplattform www.umgebungslaerm.
bayern.de besteht die Möglichkeit einen Online-Fragebogen aus-
zufüllen.

Nähere Infos siehe Ausgabe 34/2023.

GOTTESDIENSTORDNUNG
Pfarreien Weißenohe Gräfenberg

29.08.2023 bis 05.09.2023
Do. 31.08. 1800 Uhr W: Rosenkranz

1830 Uhr W: Hl. Messe
Fr. 01.09. 1530 Uhr Gsen: Wortgottesdienst
Sa. 02.09. 1400 Uhr W: Taufe für Lukas Wilhelm
So. 03.09. 0830 Uhr G: Hl. Messe

1000 Uhr W: Hl. Messe
1700 Uhr W: Orgelkonzert

Di. 05.09. 1400 Uhr WPfh: Seniorentreffen "Mit Herz, Hirn
und viel Humor wir kramen längst
Vergessenes vor"
Ref. Luitgard Dirnbeck, Nürnberg

gez. Andreas Hornung, Pfarrer

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Thuisbrunn
Sonntag, 03.09. 1015 Uhr Sakramentsgottesdienst (Prädikantin

Christa Schmidt)
Mittwoch, 06.09. 1500 Uhr Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen

in der „Alten Schule“

Evang.-Luth. Dekanat Gräfenberg
Gräfenberger Sonntagskonzert „to go“
Ökumenische Musikwanderung Sonntag, 17.09.2023

um 1330 Uhr: Wir wandern von Hiltpoltstein durch den herbst-
lichen Wald, an Wiesen und Feldern vorbei zu einer Kostbarkeit

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hiltpoltstein
So. 03.09 930 Uhr Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Georg

Scharrer.
Pfarrer R. Brönner ist noch vom 27.08 bis 06.09 im

Urlaub. Vertretung in allen Notfällen hat Pfr. L. Hewelt in
Igensdorf, Tel.: 09192/6415. Das Pfarramtsbüro ist am Do. 31.08.
geöffnet.

mitten in der Natur: die Kirche St. Helena zu Großengsee. Die
Wanderung hat einige kleine Anstiege und dauert ca. 2 Stunden.
Wanderausrüstung wird empfohlen. Regionale Künstlerinnen
verwöhnen uns mit ihrer Musik:

Hiltpoltstein- das Hiltpoltsteiner Musikensemble
St. Helena- das Lillinger Trio „Sonoridat“
Am Ende bleiben wir noch im romantischen Kirchgarten

bei Getränken und kleinen Leckereien gemütlich beieinander.
Bitte Hin-und Rückfahrt selbst organisieren. Eintritt: Euro 7,-

Findet nur bei trockenem Wetter statt.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Gräfenberg
(Dreieinigkeitskirche)

www.graefenberg-evangelisch.de

So., 03.09. 0930 Uhr Gottesdienst
Mo., 04.09. 1900 Uhr Friedensgebet in der Friedhofskapelle
Di., 05.09. 1200 Uhr Mittagstisch im Gemeindehaus bitte

mit Voranmeldung bei: Fr. Kasch 1305
oder Fr. Sojka 1873

Di., 05.09. 1430 Uhr Kurs „Aktiv gegen Stress“ im
Gemeindehaus

Di., 05.09. 1545 Uhr Kurs „Gehirnjogging“ im GH
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VHS Hiltpoltstein
Leitung: Markus Kuschka, vhs des Landkreises Forchheim
Anmeldung: VHS-Geschäftsstelle, Hornschuchallee 20, 91301
Forchheim, Tel. 09191/86-1060
Anmeldung: Stadt Gräfenberg, Frau Hackl, Tel. 09192/709-11
Anmeldung ab Dienstag, 12.09.23
Kursort: Obstbauzentrum Hiltpoltstein, Möchser Weg, 91355
Hiltpoltstein. Im Ort bitte der Beschilderung „Obstbau Versuchs-
station“ folgen.

Sie können sich zu allen Kursen der VHS des Landkreises
über das Internet anmelden - www.vhs-forchheim.de. Selbstver-
ständlich ist aber auch nach wie vor schriftliche, telefonische
oder persönliche Anmeldung in der jeweiligen Außenstelle möglich.
Bezahlung der Kursgebühr ist nur mit SEPA-Lastschriftmandat
möglich oder Barzahlung in der Geschäftsstelle Forchheim.

Menükochkurse
Günter Sponsel, Küchenchef des gleichnamigen Gasthaus

Sponsel in Oberfellendorf, bereitet mit den Teilnehmern ein Gour-
met-Menü aus ausgewählten Zutaten zu. Gerade das Bewahren
der regionalen Kochkultur und das praktische Erlernen dieser
Gerichte fördert die regionale Identität. Zusätzlich ist eine gesunde
Ernährung Grundvoraussetzung für einen guten Gesundheits-
zustand. Dieser Workshop nimmt somit den Bildungsauftrag wahr
und erfüllt diese zwei Ziele.

Materialkosten sind bei der Kursleitung vor Ort bar zu
zahlen! Bitte Geschirrtücher und Restedosen mitbringen
Menükochkurs mit Spitzenköchen der Region -  Menü I

- Tortellini mit Steinpilzfüllung
-  Saltimbocca vom Seeteufel mit lila Kartoffelschnee
-  Marillenknödel mit Mohneis
Kurs Hi001 - Günter Sponsel - Mittwoch, 11.10., 10.00-

15.00 Uhr; € 26,00 (€ 23,40) zzgl. Material ca. € 18,00; Obstinfor-
mationszentrum Hiltpoltstein
Menükochkurs mit Spitzenköchen der Region -  Menü II

- Anti Pasti von Meeresfrüchten
- Gratiniertes Tomahawk
- Honigkuchensouffle`mit Rotwein-Zwetschgensorbet
Kurs Hi002 - Günter Sponsel - Mittwoch, 18.10., 16.00-

21.00 Uhr; € 26,00 (€ 23,40) zzgl. Mater
Menükochkurs mit Spitzenköchen der Region -  Menü III

- Leckereien vom Karpfen an warmem Kartoffelsalat
- Lammrückenfilet im Kartoffelmantel

gebratenmationszentrum Hiltpoltstein

VHS Gräfenberg
Anmeldung: Stadt Gräfenberg, Frau Hackl, Tel. 09192/709-11
Anmeldung ab Dienstag, 12.09.23

Sie können sich zu allen Kursen der VHS des Landkreises
über das Internet anmelden - www.vhs-forchheim.de. Selbstver-
ständlich ist aber auch nach wie vor schriftliche, telefonische
oder persönliche Anmeldung in der jeweiligen Außenstelle möglich.
Bezahlung der Kursgebühr ist nur mit SEPA-Lastschriftmandat
möglich oder Barzahlung in der Geschäftsstelle Forchheim.

Gesundheit - Sport
Zumba

Kurs Gr001 - Stefana Taneva - Montag, 25.09., 20.00-
21.00 Uhr, 15 x; € 48,00 (€ 43,20); Turnhalle Grundschule
Wirbelsäulengymnastik - ein gesunder Rücken

Kurs Gr002 - Doris Meier - Montag, 25.09., 10.00-11.15
Uhr, 10 x; € 52,50 (€ 47,20); Bürgerhaus
Pilates-Training für Fortgeschrittene

Für Anfänger ist eine Einweisung möglich. Neu sind die Pilatesübungen
mit Kleingeräten. Dazu gehören der Pilates-Circle, Sissle-Bälle, Theraband, Belt
und Tocu Brasil. Bitte mitbringen: dicke Socken, Isomatte, Handtuch, Getränk!

Kurs Gr003 - Manuela Meyer - Dienstag, 26.09., 18.00-
19.00 Uhr, 10 x; € 52,00 (€ 46,80); Kulturraum Weißenohe,
Kleingruppe
Pilates-Training für Fortgeschrittene

Kurs Gr004 - Manuela Meyer - Dienstag, 26.09., 19.00-
20.00 Uhr, 10 x, € 52,00 (€ 46,80); Kulturraum Weißenohe,
Kleingruppe
Tao Yin-Qigong

Tao Yin-Qigong ist eine jahrtausende alte ganzheitliche Methode der chi-
nesischen Bewegungskunst und der traditionellen chinesischen Medizin. Tao Yin-
Qigong besteht aus sanften, langsam ausgeführten Bewegungen und aus der
aktiven Lenkung des Atems auf bestimmte Körperbereiche. Dadurch finden wir
zurück zur Mitte, pflegen die Gesundheit, die richtige Körperhaltung und üben
sehr einfache Meditation. Die Übungen finden im Stehen statt, bitte mitbringen:
Matte, Getränk, bequeme Kleidung, rutschfeste Socken/Schuhe

Kurs Gr005 - Ursula Mlakar - Montag, 25.09., 18.30-20.00
Uhr, 15 x; € 94,50 (€ 85,00), Bürgerhaus

Kabarett mit Mia Pittroff,
"Innere Schönheit kommt beim Dimmen"

Freitag, 15.9.2023 kommt Mia Pittroff nach Gräfenberg.

Sie ist vordergründig nett. Hintersinnig böse. Charmant.
Dabei immer auf den Punkt: Die gebürtige Fränkin schnappt ihre
treffsicheren Beobachtungen und Pointen immer da auf, wo sie
sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt
und Hochdeutsch, Kindern und Karriere.

Vorverkauf unter 0151 5047 3508
VVK 22,00 € // Ak 24,00 € Frankoniahalle Gräfenberg,

Start 1930 Uhr, Einlass ab 1900 Uhr
STADT GRÄFENBERG - HEIMAT BUNTER KULTUR -

Eine Veranstaltung der Kulturbeauftragten Gräfenberg

Altstadtfreunde Gräfenberg e.V.
Wir laden alle Mitglieder des Vereins zu einer  außerordent-

lichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 14.09.2923 in
den Gasthof Lindenbräu Gräfenberg um 1900 Uhr ein.

Tagesordnungspunkte über die zu beraten und zu beschließrn
sind:

-Veränderungen in der Vorstandschaft
-Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der Restaurierung

des Kräußelhauses
Die Vorstandschaft

Yin Yoga für Faszien und Seele
Yin Yoga als sehr ruhige, meditative Form des Yogas bildet einen tollen

Gegenpol zu unserem sonst sehr kraftvollen und aktiven Alltag. Im Yin Yoga
werden die Positionen sehr lange passiv ohne Druck und mit Einsatz von Hilfs-
mitteln gehalten. Dadurch werden tiefe fasziale Schichten und feste Körperstrukturen
erreicht. Somit ist dies ein optimales Mittel, um Verspannungen in allen Bereichen
des Körpers zu bearbeiten und auch Blockaden zu lösen! Je nach Gestaltung der
Sequenz kann es beruhigend, belebend, angstbefreiend, fokussierend und erfreuend
wirken. Durch seine ruhige und achtsame Praxis hilft es uns in die Innenschau
zu kommen und die Bedürfnisse und Grenzen unseres Körpers besser wahrzu-
nehmen. Für den Kurs ist keine ausgeprägte Beweglichkeit oder Yoga-Vorwissen
erforderlich  Bitte mitbringen: Yogamatte, bequeme wärmende Kleidung, Socken,
Wolldecke, 1-2 Sofakissen

Kurs Gr006 - Caroline Heft - Montag, 23.10., 17.30-18.30
Uhr, 8 x; € 33,60 (€ 30,20); Bürgerhaus

Eltern-Kind
Turnen Mutter/Vater und Kind (2 - 6 Jahre)

Eltern-Kind-Turnen mit den Kleinsten bedeutet: Anbieten von
Elementarübungen, Sammeln von ersten Bewegungserfah-rungen im Turnen mit
Klein- und Großgeräten, Bewegungsaufgaben zur Erweiterung des
Bewegungsschatzes, Förderung der motorischen Kreativität und Selbsterfahrung,
Erlebnisse und Abenteuer.

Kurs Gr007 - Margitta Kraft - Donnerstag, 28.09., 15.15-
16.30 Uhr, 8 x; € 42,00 (€ 37,80); Turnhalle Realschule
Turnen Mutter/Vater und Kind (2 - 6 Jahre)

Kurs Gr008 - Margitta Kraft - Donnerstag, 28.09., 16.30-
17.45 Uhr, 8 x; € 42,00 (€ 37,80) ; Turnhalle Realschule
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MGV Weißenohe
Beginn der Chorproben für 2023/24

Wir wollen nach dem Ende der Sommerpause wieder mit
den Chorproben beginnen.

Die nächste Chorprobe findet deshalb am Montag, 11.
September um 1930 Uhr im Sängerraum statt.

Der Vorstand
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TSV Gräfenberg
So. 03.09., 15:00 Uhr: TSV Gräfenberg - FC Pegnitz 2

FC Thuisbrunn
So. 03.09., 13:00 Uhr: SG FCT / SCE 2 - SG Pinzberg/Gosberg 2
So. 03.09., 15:00 Uhr: FC Thuisbrunn - SV Gößweinstein

Hiltpoltsteiner SV
Do. 31.08., 18:30 Uhr: ASV Michelfeld - Hiltpoltsteiner SV
So. 03.09., 12:30 Uhr: VdS Spardorf II - Hiltpoltsteiner SV 2
So. 03.09., 15:00 Uhr: VdS Spardorf - Hiltpoltsteiner SV

SpVgg Weißenohe
Do. 31.08., 18:30 Uhr: TSV Elbersberg - SpVgg Weißenohe
So. 03.09., 15:00 Uhr: SC Kühlenfels - SpVgg Weißenohe

Fußballprogramm Dienstplan der Feuerwehren

FFW Gräfenberg
Gr.  1+5 Freitag, 01.09.2023 1830 Uhr

FFW Thuisbrunn
Gr. 2+3 Freitag, 01.09.2023 1930 Uhr
Gr. 1+4 Montag, 04.09.2023 1930 Uhr

FFW Lilling
Gr.  Alle Freitag, 01.09.2023 2000 Uhr

- Mille feuille von weißer und dunkler Schokolade
Kurs Hi003 - Günter Sponsel - Mittwoch, 06.12., 10.00-

15.00 Uhr; € 26,00 (€ 23,40) zzgl. Material ca. € 18,00; Obstinfor-
mationszentrum Hiltpoltstein
Menükochkurs mit Spitzenköchen der Region: Menü IV -
Best of als Zusatztermin #NEU#

- Anti-Pasti von Meeresfrüchten
- Lammrücken im Kartoffelmantel gebraten
- Marillenknödel mit Mohneis
Kurs Hi004 - Günter Sponsel - Mittwoch, 13.12., 16.00-

21.00 Uhr; € 26,00 (€ 23,40) zzgl. Material ca. € 18,00; Obstinfor-
mationszentrum Hiltpoltstein

Eltern-Kind Turnen
Turnen Mutter/Vater und Kind (2 - 6 Jahre)

Kurs Hi005 - Margitta Kraft - Dienstag, 26.09., 16.00-
17.15 Uhr, 8 x; € 42,00 (€ 37,80); Turnhalle Hiltpoltstein
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